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Musterprozess Verwaltungsakt nach SGB X erlassen
(Geschäftsprozessdiagramm)
 

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Verwaltungsakt nach SGB X
erlassen

99146017171000

Referenzierte Prozessbibliothek FIM Prozessbibliothek Bund

Referenzierte LeiKa-Leistung Verwaltungsakt nach SGB X Erlass

Prozessschlüssel 99146017171000

Bezeichnung (FIM) Verwaltungsakt nach SGB X Erlass

Stand vom 04.09.2024

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle FIM-Redaktionszirkel Prozesse und Datenfelder

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern
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Bezeichnung

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

105: Musterinformation

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Antragstellende Person

Hauptakteur Leistungsträger

Mitwirkender Dolmetscher
Übersetzer

Ergebnisempfänger Antragstellende Person

Auslöser Sonstige (FIM) Antrag

Ergebnis Sonstige (FIM) Genehmigungsbescheid
Ablehnungsbescheid

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 04.09.2024 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Anmerkungen zur letzten Änderung Neu

Status 6: fachlich freigegeben (gold)

Fachlich freigegeben am 02.09.2024 00:00
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Formell freigegeben am 06.09.2024 00:00

Gültig ab (FIM) 18.01.2001 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

02.11.2022 13:55
Diana Matzek (FIM)
(matzekd-fim)

0.01 In Bearbeitung

Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

06.09.2024 10:37
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.01 In methodischer
Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

06.09.2024 10:37
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.01 In fachlicher Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.

06.09.2024 10:38
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 06.09.2024

Gültig bis 06.09.2025

Wiedervorlagedatum 06.08.2025

SYSTEMINFORMATION

Autor Matzek (FIM) Diana (matzekd-fim)

Angelegt am 02.11.2022 13:55

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 02.10.2024 08:20
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01 Antrag entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§§ 9,18 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__9.html

§ 36a (1) SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__36a.html

§ 36a SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__36a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 9 SGB X (Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens)
Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit
keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. Es
ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen.
 
§ 18 SGB X (Beginn des Verfahrens)
Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie ein
Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde auf Grund
von Rechtsvorschriften
1.    von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muss,
2.    nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt.
 
§ 36a SGB I (Elektronische Kommunikation)
(1)
Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger
hierfür einen Zugang eröffnet.
(2)
Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht
durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische
Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches
Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist.
Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des
Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist
nicht zulässig.
(2a)
Die Schriftform kann auch ersetzt werden
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1.  durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektronischen Formular,
das von der Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche
Netze zur Verfügung gestellt wird, wenn
    a)  bei einer Eingabe über öffentlich zugängliche Netze ein elektronischer
Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID-
Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgt;
    b)  bei der Kommunikation zwischen dem Versicherten und seiner
Krankenkasse die Identität mit der elektronischen Gesundheitskarte nach § 291a
des Fünften Buches oder mit der digitalen Identität nach § 291 Absatz 8 des
Fünften Buches elektronisch nachgewiesen wird;
    c)  die Voraussetzungen nach § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes
vorliegen;
2.  durch Übermittlung einer von dem Erklärenden elektronisch signierten
Erklärung an die Behörde
    a)  aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach nach den §§ 31a
und 31b der Bundesrechtsanwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf
gesetzlicher Grundlage errichteten elektronischen Postfach;
    b)  aus einem elektronischen Postfach einer Behörde oder einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts, das nach Durchführung eines
Identifizierungsverfahrens nach den Regelungen der auf Grund des § 130a
Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erlassenen Rechtsverordnung
eingerichtet wurde;
    c)  aus einem elektronischen Postfach einer natürlichen oder juristischen
Person oder einer sonstigen Vereinigung, das nach Durchführung eines
Identifizierungsverfahrens nach den Regelungen der auf Grund des § 130a
Absatz 2 Satz 2 der Zivilprozessordnung erlassenen Rechtsverordnung
eingerichtet wurde;
    d)  mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes;
3.  bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen
Dokumenten der Behörde
    a)  indem diese mit dem qualifizierten elektronischen Siegel der Behörde
versehen werden;
    b)  durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes, bei der die Bestätigung des akkreditierten Diensteanbieters die
erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lässt.
(2b)
Ermöglicht die Behörde die unmittelbare Abgabe einer Erklärung in einem
elektronischen Formular, das von der Behörde in einem Eingabegerät oder
über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellt wird, so hat sie dem
Erklärenden vor Abgabe der Erklärung Gelegenheit zu geben, die gesamte
Erklärung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Nach der Abgabe ist dem
Erklärenden eine Kopie der Erklärung zur Verfügung zu stellen. Die Sätze 1 und
2 gelten nicht für Absatz 2a Nummer 1 Buchstabe c.
(2c)
Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines bestimmten Formulars
vorgeschrieben, das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch nicht die

Seite 7 von 68
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Musterprozess Verwaltungsakt nach SGB X erlassen 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Anordnung der Schriftform bewirkt. Bei einer für die elektronische Versendung an
die Behörde bestimmten Fassung des Formulars entfällt das Unterschriftsfeld.
(3)
Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur
Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe der für
sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht ein
Empfänger geltend, er könne das von der Behörde übermittelte elektronische
Dokument nicht bearbeiten, übermittelt sie es ihm erneut in einem geeigneten
elektronischen Format oder als Schriftstück.

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Antrag

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Antrag 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 2 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__2.html

§ 16 SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__16.html
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 1 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__1.html

§ 16 (1), (4-5) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__16.html

§ 17 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__17.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 1 SGB X (Anwendungsbereich)
(1)
Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für die öffentlich-rechtliche
Verwaltungstätigkeit der Behörden, die nach diesem Gesetzbuch ausgeübt
wird. Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden der Länder,
der Gemeinden und Gemeindeverbände, der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur
Ausführung von besonderen Teilen dieses Gesetzbuches, die nach Inkrafttreten
der Vorschriften dieses Kapitels Bestandteil des Sozialgesetzbuches werden, gilt
dies nur, soweit diese besonderen Teile mit Zustimmung des Bundesrates die
Vorschriften dieses Kapitels für anwendbar erklären. Die Vorschriften gelten nicht
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
(2)
Behörde im Sinne dieses Gesetzbuches ist jede Stelle, die Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.
 
§ 2 SGB X (Örtliche Zuständigkeit)
(1)
Sind mehrere Behörden örtlich zuständig, entscheidet die Behörde, die zuerst mit
der Sache befasst worden ist, es sei denn, die gemeinsame Aufsichtsbehörde
bestimmt, dass eine andere örtlich zuständige Behörde zu entscheiden hat.
Diese Aufsichtsbehörde entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, wenn
sich mehrere Behörden für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn
die Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame
Aufsichtsbehörde, treffen die Aufsichtsbehörden die Entscheidung gemeinsam.
 
(2)
Ändern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens die die Zuständigkeit
begründenden Umstände, kann die bisher zuständige Behörde das
Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der
Beteiligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens dient
und die nunmehr zuständige Behörde zustimmt.
 
(3)
Hat die örtliche Zuständigkeit gewechselt, muss die bisher zuständige Behörde
die Leistungen noch solange erbringen, bis sie von der nunmehr zuständigen
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Behörde fortgesetzt werden. Diese hat der bisher zuständigen Behörde die nach
dem Zuständigkeitswechsel noch erbrachten Leistungen auf Anforderung zu
erstatten. § 102 Abs. 2 gilt entsprechend.
 
(4)
Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen jede Behörde örtlich
zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Die nach
den besonderen Teilen dieses Gesetzbuchs örtlich zuständige Behörde ist
unverzüglich zu unterrichten.
 
§ 16 SGB I (Antragstellung)
(1)
Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger zu stellen.
Sie werden auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen Gemeinden
und bei Personen, die sich im Ausland aufhalten, auch von den amtlichen
Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland entgegengenommen.
(2)
Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für die
Sozialleistung nicht zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland im Ausland gestellt werden, sind unverzüglich
an den zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. Ist die Sozialleistung von
einem Antrag abhängig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er
bei einer der in Satz 1 genannten Stellen eingegangen ist.
(3)
Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß unverzüglich klare
und sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden.
 
§ 16 SGB X (Ausgeschlossene Personen)
(1)
In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,
1.    wer selbst Beteiligter ist,
2.    wer Angehöriger eines Beteiligten ist,
3.    wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in
diesem Verwaltungsverfahren vertritt oder als Beistand zugezogen ist,
4.    wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren
vertritt,
5.    wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als
Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig
ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte ist, und nicht
für Beschäftigte bei Betriebskrankenkassen,
6.    wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.
Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn
der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder
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Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die
Angelegenheit berührt werden.
(4)
Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses oder Beirats für ausgeschlossen oder
bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind,
ist dies dem Ausschuß oder Beirat mitzuteilen. Der Ausschuss oder Beirat
entscheidet über den Ausschluss. Der Betroffene darf an dieser Entscheidung
nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung
und Beschlussfassung nicht zugegen sein.
(5)
Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind
1.    der Verlobte,
2.    der Ehegatte oder Lebenspartner,
3.    Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4.    Geschwister,
5.    Kinder der Geschwister,
6.    Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten oder Lebenspartner,
7.    Geschwister der Eltern,
8.    Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind
(Pflegeeltern und Pflegekinder).
Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn
1.    in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe
oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,
2.    in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft
durch Annahme als Kind erloschen ist,
3.    im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern
die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.
 
§ 17 SGB X (Besorgnis der Befangenheit)
(1)
Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische
Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen
eines solchen Grundes behauptet, hat, wer in einem Verwaltungsverfahren
für eine Behörde tätig werden soll, den Leiter der Behörde oder den von
diesem Beauftragten zu unterrichten und sich auf dessen Anordnung der
Mitwirkung zu enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter
der Behörde, trifft diese Anordnung die Aufsichtsbehörde, sofern sich der
Behördenleiter nicht selbst einer Mitwirkung enthält. Bei den Geschäftsführern
der Versicherungsträger tritt an die Stelle der Aufsichtsbehörde der Vorstand.
(2)
Für Mitglieder eines Ausschusses oder Beirats gilt § 16 Abs. 4 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Sprache der Unterlagen prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 19 (1) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__19.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 19 SGB X (Amtssprache)
(1)
Die Amtssprache ist deutsch. Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen
mit Sprachbehinderungen haben das Recht, in Deutscher Gebärdensprache,
mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere geeignete
Kommunikationshilfen zu kommunizieren; Kosten für Kommunikationshilfen sind
von der Behörde oder dem für die Sozialleistung zuständigen Leistungsträger
zu tragen. § 5 der Kommunikationshilfenverordnung in der jeweils geltenden
Fassung gilt entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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04 Über Anforderung einer Übersetzung entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 19 (2) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__19.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 19 SGB X (Amtssprache)
(2)
Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder
Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll die
Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung innerhalb einer von ihr
zu setzenden angemessenen Frist verlangen, sofern sie nicht in der Lage ist,
die Anträge oder Dokumente zu verstehen. In begründeten Fällen kann die
Vorlage einer beglaubigten oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung verlangt werden. Wird
die verlangte Übersetzung nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt, kann die
Behörde eine Übersetzung beschaffen und hierfür Ersatz ihrer Aufwendungen
in angemessenem Umfang verlangen. Falls die Behörde Dolmetscher oder
Übersetzer herangezogen hat, die nicht Kommunikationshilfe im Sinne von
Absatz 1 Satz 2 sind, erhalten sie auf Antrag in entsprechender Anwendung
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine Vergütung; mit
Dolmetschern oder Übersetzern kann die Behörde eine Vergütung vereinbaren.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 2: Entschließungsermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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05 Ausnahmefall begründen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 19 (2) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__19.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 19 SGB X (Amtssprache)
(2)
Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder
Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll die
Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung innerhalb einer von ihr
zu setzenden angemessenen Frist verlangen, sofern sie nicht in der Lage ist,
die Anträge oder Dokumente zu verstehen. In begründeten Fällen kann die
Vorlage einer beglaubigten oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung verlangt werden. Wird
die verlangte Übersetzung nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt, kann die
Behörde eine Übersetzung beschaffen und hierfür Ersatz ihrer Aufwendungen
in angemessenem Umfang verlangen. Falls die Behörde Dolmetscher oder
Übersetzer herangezogen hat, die nicht Kommunikationshilfe im Sinne von
Absatz 1 Satz 2 sind, erhalten sie auf Antrag in entsprechender Anwendung
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine Vergütung; mit
Dolmetschern oder Übersetzern kann die Behörde eine Vergütung vereinbaren.

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Begründung für Nicht-Anforderung einer Übersetzung (SOLL-Vorschrift)

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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06 Vorlage einer Übersetzung verlangen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 19 (2) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__19.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 19 SGB X (Amtssprache)
(2)
Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder
Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll die
Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung innerhalb einer von ihr
zu setzenden angemessenen Frist verlangen, sofern sie nicht in der Lage ist,
die Anträge oder Dokumente zu verstehen. In begründeten Fällen kann die
Vorlage einer beglaubigten oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung verlangt werden. Wird
die verlangte Übersetzung nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt, kann die
Behörde eine Übersetzung beschaffen und hierfür Ersatz ihrer Aufwendungen
in angemessenem Umfang verlangen. Falls die Behörde Dolmetscher oder
Übersetzer herangezogen hat, die nicht Kommunikationshilfe im Sinne von
Absatz 1 Satz 2 sind, erhalten sie auf Antrag in entsprechender Anwendung
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine Vergütung; mit
Dolmetschern oder Übersetzern kann die Behörde eine Vergütung vereinbaren.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)
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Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Über Beschaffung einer Übersetzung entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 19 (2) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__19.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 19 SGB X (Amtssprache)
(2)
Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder
Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll die
Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung innerhalb einer von ihr
zu setzenden angemessenen Frist verlangen, sofern sie nicht in der Lage ist,
die Anträge oder Dokumente zu verstehen. In begründeten Fällen kann die
Vorlage einer beglaubigten oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung verlangt werden. Wird
die verlangte Übersetzung nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt, kann die
Behörde eine Übersetzung beschaffen und hierfür Ersatz ihrer Aufwendungen
in angemessenem Umfang verlangen. Falls die Behörde Dolmetscher oder
Übersetzer herangezogen hat, die nicht Kommunikationshilfe im Sinne von
Absatz 1 Satz 2 sind, erhalten sie auf Antrag in entsprechender Anwendung
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine Vergütung; mit
Dolmetschern oder Übersetzern kann die Behörde eine Vergütung vereinbaren.
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RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 2: Entschließungsermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Übersetzung beschaffen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 19 (2) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__19.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 19 SGB X (Amtssprache)
(2)
Werden bei einer Behörde in einer fremden Sprache Anträge gestellt oder
Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt, soll die
Behörde unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung innerhalb einer von ihr
zu setzenden angemessenen Frist verlangen, sofern sie nicht in der Lage ist,
die Anträge oder Dokumente zu verstehen. In begründeten Fällen kann die
Vorlage einer beglaubigten oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung verlangt werden. Wird
die verlangte Übersetzung nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt, kann die
Behörde eine Übersetzung beschaffen und hierfür Ersatz ihrer Aufwendungen
in angemessenem Umfang verlangen. Falls die Behörde Dolmetscher oder
Übersetzer herangezogen hat, die nicht Kommunikationshilfe im Sinne von
Absatz 1 Satz 2 sind, erhalten sie auf Antrag in entsprechender Anwendung
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine Vergütung; mit
Dolmetschern oder Übersetzern kann die Behörde eine Vergütung vereinbaren.
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RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Übersetzung 99: Keine Vorgabe Dolmetscher

Übersetzer

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Auftrag 99: Keine Vorgabe Dolmetscher

Übersetzer

Beteiligungsform (FIM)

Name

9: Auftrag

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Antragsberechtigung prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 10 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__10.html

§ 11 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__11.html

§ 12 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__12.html

§ 13 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__13.html

§ 14 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__14.html

§ 15 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__15.html

§ 16 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__16.html

§ 36 SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__36.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 10 SGB X (Beteiligungsfähigkeit)
Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind
1. natürliche und juristische Personen,
2.Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann,
3. Behörden
 
§ 11 SGB X (Vornahme von Verfahrenshandlungen)
(1)
Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind
1. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig sind,
2. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt sind, soweit sie für den Gegenstand des Verfahrens durch
Vorschriften des bürgerlichen Rechts als geschäftsfähig oder durch Vorschriften
des öffentlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt sind
3. juristische Personen und Vereinigungen (§ 10 Nr. 2) durch ihre gesetzlichen
Vertreter oder durch besonders Beauftragte,
4. Behörden durch ihre Leiter, deren Vertreter oder Beauftragte.
 
(2)
Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuches
den Gegenstand des Verfahrens, so ist ein geschäftsfähiger Betreuter nur
insoweit zur Vornahme von Verfahrenshandlungen fähig, als er nach den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts ohne Einwilligung des Betreuers handeln
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kann oder durch Vorschriften des öffentlichen Rechts als handlungsfähig
anerkannt ist.
(3)
Die §§ 53 und 55 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.
 
§ 12 SGB X (Beteiligte)
(1)
Beteiligte sind
1.Antragsteller und Antragsgegner,
2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder gerichtet
hat,
3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag
schließen will oder geschlossen hat,
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren
hinzugezogen worden sind.
 
(2)
Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche
Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt werden können, als
Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens rechtsgestaltende
Wirkung für einen Dritten, ist dieser auf Antrag als Beteiligter zu dem Verfahren
hinzuzuziehen; soweit er der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von der
Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.
 
(3)
Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen,
wird dadurch nicht Beteiligter.
 
§ 13 SGB X (Bevollmächtigte und Beistände)
(1)
Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden
Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt.
Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen.
Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er
ihr zugeht.
(2)
Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine
Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung
aufgehoben; der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger
im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich
beizubringen.
(3)
Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, muss sich die Behörde an
ihn wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur
Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, muss
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der Bevollmächtigte verständigt werden. Vorschriften über die Zustellung an
Bevollmächtigte bleiben unberührt.
(4)
Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand
erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten
vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht.
(5)
Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des
Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen.
(6)
Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden,
wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur
zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig
sind. Nicht zurückgewiesen werden können Personen, die nach § 73 Abs.
2 Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 9 des Sozialgerichtsgesetzes zur Vertretung im
sozialgerichtlichen Verfahren befugt sind.
(7)
Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten,
dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, schriftlich
mitzuteilen. Verfahrenshandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten
oder Beistandes, die dieser nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam.
 
§ 14 SGB X (Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten)
Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder
Geschäftsleitung im Inland hat der Behörde auf Verlangen innerhalb einer
angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten im Inland zu benennen.
Unterlässt er dies, gilt ein an ihn gerichtetes Schriftstück am siebenten Tage
nach der Aufgabe zur Post und ein elektronisch übermitteltes Dokument
am dritten Tage nach der Absendung als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn
feststeht, dass das Dokument den Empfänger nicht oder zu einem späteren
Zeitpunkt erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen der Unterlassung ist der Beteiligte
hinzuweisen.
 
§ 15 SGB X (Bestellung eines Vertreters von Amts wegen)
(1)
Ist ein Vertreter nicht vorhanden, hat das Gericht auf Ersuchen der Behörde
einen geeigneten Vertreter zu bestellen
1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt ist,
2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt ist oder der
an der Besorgung seiner Angelegenheiten verhindert ist,
3. für einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Inland, wenn er der Aufforderung der
Behörde, einen Vertreter zu bestellen, innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht
nachgekommen ist,
4. für einen Beteiligten, der infolge einer psychischen Krankheit oder
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage ist, in dem
Verwaltungsverfahren selbst tätig zu werden.
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(2)
Für die Bestellung des Vertreters ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4
das Betreuungsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Beteiligte seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat; im Übrigen ist das Betreuungsgericht zuständig,
in dessen Bezirk die ersuchende Behörde ihren Sitz hat.Ist der Beteiligte
minderjährig, tritt an die Stelle des Betreuungsgerichts das Familiengericht.
(3)
Der Vertreter hat gegen den Rechtsträger der Behörde, die um seine Bestellung
ersucht hat, Anspruch auf eine angemessene Vergütung und auf die Erstattung
seiner baren Auslagen. Die Behörde kann von dem Vertretenen Ersatz ihrer
Aufwendungen verlangen. Sie bestimmt die Vergütung und stellt die Auslagen
und Aufwendungen fest.
(4)
Im Übrigen gelten für die Bestellung und für das Amt des Vertreters in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 4 die Vorschriften über die Betreuung, in den übrigen Fällen
die Vorschriften über die Pflegschaft entsprechend.
 
§ 16 SGB X (Ausgeschlossene Personen)
(1)
In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,
1. wer selbst Beteiligter ist;
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist;
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem
Verwaltungsverfahren vertritt;
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren
vertritt;
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als
Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig
ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte ist;
6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.
Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn
der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder
Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die
Angelegenheit berührt werden.
 
(2)
Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit und für die
Abberufung von ehrenamtlich Tätigen. Absatz 1 Nr. 3 und 5 gilt auch nicht
für das Verwaltungsverfahren auf Grund der Beziehungen zwischen Ärzten,
Zahnärzten und Krankenkassen.
 
(3)
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Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug
unaufschiebbare Maßnahmen treffen.
 
(4)
Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für ausgeschlossen oder
bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind,
ist dies dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuss
entscheidet über den Ausschluss. Der Betroffene darf an dieser Entscheidung
nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung
und Beschlussfassung nicht zugegen sein.
 
(5)
Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind:
1. der Verlobte,
2. der Ehegatte oder Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten oder Lebenspartner,
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind
(Pflegeeltern und Pflegekinder).
 
Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn
1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe
oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft
durch Annahme als Kind erloschen ist;
3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern
die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.
 
§ 36 SGB I (Handlungsfähigkeit)
(1)
Wer das fünfzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen
stellen und verfolgen sowie Sozialleistungen entgegennehmen. Der
Leistungsträger soll den gesetzlichen Vertreter über die Antragstellung und die
erbrachten Sozialleistungen unterrichten.
(2)
Die Handlungsfähigkeit nach Absatz 1 Satz 1 kann vom gesetzlichen Vertreter
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Leistungsträger eingeschränkt
werden. Die Rücknahme von Anträgen, der Verzicht auf Sozialleistungen und
die Entgegennahme von Darlehen bedürfen der Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters.
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RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Schriftform prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 36a SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__36a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 36a SGB I (Elektronische Kommunikation)
(1)
Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger
hierfür einen Zugang eröffnet.
(2)
Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht
durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische
Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches
Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist.
Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des
Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist
nicht zulässig. Die Schriftform kann auch ersetzt werden
1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektronischen Formular,
das von der Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche
Netze zur Verfügung gestellt wird;
2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung eines elektronischen
Dokuments an die Behörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes;
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3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen
Dokumenten der Behörden durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach §
5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestätigung des akkreditierten
Diensteanbieters die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos
erkennen lässt;
4. durch sonstige sichere Verfahren, die durch Rechtsverordnung der
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, welche
den Datenübermittler (Absender der Daten) authentifizieren und die Integrität des
elektronisch übermittelten Datensatzes sowie die Barrierefreiheit gewährleisten;
der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen zu geeigneten Verfahren ab.
In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei einer Eingabe über öffentlich
zugängliche Netze ein elektronischer Identitätsnachweis nach § 18 des
Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78
Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen; in der Kommunikation zwischen
dem Versicherten und seiner Krankenkasse kann die Identität auch mit der
elektronischen Gesundheitskarte nach § 291a des Fünften Buches oder mit
der digitalen Identität nach § 291 Absatz 8 des Fünften Buches elektronisch
nachgewiesen werden.
(2a)
Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines bestimmten Formulars
vorgeschrieben, das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch nicht die
Anordnung der Schriftform bewirkt. Bei einer für die elektronische Versendung an
die Behörde bestimmten Fassung des Formulars entfällt das Unterschriftsfeld.
(3)
Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur
Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe der für
sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht ein
Empfänger geltend, er könne das von der Behörde übermittelte elektronische
Dokument nicht bearbeiten, übermittelt sie es ihm erneut in einem geeigneten
elektronischen Format oder als Schriftstück.
(4)
Die Träger der Sozialversicherung einschließlich der Bundesagentur
für Arbeit, ihre Verbände und Arbeitsgemeinschaften verwenden unter
Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im
jeweiligen Sozialleistungsbereich Vertrauensdienste, die eine gemeinsame
und bundeseinheitliche Kommunikation und Übermittlung der Daten und die
Überprüfbarkeit der qualifizierten elektronischen Signatur auf Dauer sicherstellen.
Diese Träger sollen über ihren jeweiligen Bereich hinaus Vertrauensdienste im
Sinne des Satzes 1 verwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die
Leistungserbringer nach dem Fünften und dem Elften Buch und die von ihnen
gebildeten Organisationen.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Identität prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 36a SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__36a.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 36a SGB I (Elektronische Kommunikation)
(1)
Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger
hierfür einen Zugang eröffnet.
(2)
Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht
durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische
Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches
Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist.
Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des
Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist
nicht zulässig. Die Schriftform kann auch ersetzt werden
1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektronischen Formular,
das von der Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche
Netze zur Verfügung gestellt wird;
2. bei Anträgen und Anzeigen durch Versendung eines elektronischen
Dokuments an die Behörde mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes;
3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen
Dokumenten der Behörden durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach §
5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestätigung des akkreditierten
Diensteanbieters die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos
erkennen lässt;
4. durch sonstige sichere Verfahren, die durch Rechtsverordnung der
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, welche
den Datenübermittler (Absender der Daten) authentifizieren und die Integrität des
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elektronisch übermittelten Datensatzes sowie die Barrierefreiheit gewährleisten;
der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen zu geeigneten Verfahren ab.
In den Fällen des Satzes 4 Nummer 1 muss bei einer Eingabe über öffentlich
zugängliche Netze ein elektronischer Identitätsnachweis nach § 18 des
Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78
Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen; in der Kommunikation zwischen
dem Versicherten und seiner Krankenkasse kann die Identität auch mit der
elektronischen Gesundheitskarte nach § 291a des Fünften Buches oder mit
der digitalen Identität nach § 291 Absatz 8 des Fünften Buches elektronisch
nachgewiesen werden.
(2a)
Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines bestimmten Formulars
vorgeschrieben, das ein Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch nicht die
Anordnung der Schriftform bewirkt. Bei einer für die elektronische Versendung an
die Behörde bestimmten Fassung des Formulars entfällt das Unterschriftsfeld.
(3)
Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur
Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe der für
sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht ein
Empfänger geltend, er könne das von der Behörde übermittelte elektronische
Dokument nicht bearbeiten, übermittelt sie es ihm erneut in einem geeigneten
elektronischen Format oder als Schriftstück.
(4)
Die Träger der Sozialversicherung einschließlich der Bundesagentur
für Arbeit, ihre Verbände und Arbeitsgemeinschaften verwenden unter
Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im
jeweiligen Sozialleistungsbereich Vertrauensdienste, die eine gemeinsame
und bundeseinheitliche Kommunikation und Übermittlung der Daten und die
Überprüfbarkeit der qualifizierten elektronischen Signatur auf Dauer sicherstellen.
Diese Träger sollen über ihren jeweiligen Bereich hinaus Vertrauensdienste im
Sinne des Satzes 1 verwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die
Leistungserbringer nach dem Fünften und dem Elften Buch und die von ihnen
gebildeten Organisationen.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

Seite 27 von 68
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Musterprozess Verwaltungsakt nach SGB X erlassen 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 20 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__20.html

§ 21 (1) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__21.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 20 SGB X (Untersuchungsgrundsatz)
(1)
Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und
Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der
Beteiligten ist sie nicht gebunden.
(2)
Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten
günstigen Umstände zu berücksichtigen.
(3)
Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die
Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.
 
§ 21 SGB X (Beweismittel)
(1)
Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann
insbesondere
1.    Auskünfte jeder Art, auch elektronisch und als elektronisches Dokument,
einholen,
2.    Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen oder die
schriftliche oder elektronische Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und
Zeugen einholen,
3.    Urkunden und Akten beiziehen,
4.    den Augenschein einnehmen.
Urkunden und Akten können auch in elektronischer Form beigezogen werden, es
sei denn, durch Rechtsvorschrift ist etwas anderes bestimmt. 

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Angaben klären (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 21 (2) SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__21.html

§ 20 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__20.html

§ 26 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__26.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 21 SGB X (Beweismittel)
(2)
Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie
sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben.
Eine weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken,
insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen oder zur Aussage,
besteht nur, soweit sie durch Rechtsvorschrift besonders vorgesehen ist.
 
§ 20 SGB X (Untersuchungsgrundsatz)
 
(1)Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art
und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge
der Beteiligten ist sie nicht gebunden. (2)Die Behörde hat alle für den
Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu
berücksichtigen. (3)Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder
Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern,
weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder
unbegründet hält.
 
§ 26 SGB X (Fristen und Termine)
(1)
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Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von Terminen gelten die
§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend, soweit nicht durch
die Absätze 2 bis 5 etwas anderes bestimmt ist.
(2)
Der Lauf einer Frist, die von einer Behörde gesetzt wird, beginnt mit dem Tag,
der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer wenn dem Betroffenen etwas
anderes mitgeteilt wird.
(3)
Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag
oder einen Sonnabend, endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden
Werktages. Dies gilt nicht, wenn dem Betroffenen unter Hinweis auf diese
Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist mitgeteilt worden ist.
(4)
Hat eine Behörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum zu erbringen,
endet dieser Zeitraum auch dann mit dem Ablauf seines letzten Tages, wenn
dieser auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend
fällt.
(5)
Der von einer Behörde gesetzte Termin ist auch dann einzuhalten, wenn er auf
einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Sonnabend fällt.
(6)
Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, werden Sonntage, gesetzliche Feiertage
oder Sonnabende mitgerechnet.
(7)
Fristen, die von einer Behörde gesetzt sind, können verlängert werden. Sind
solche Fristen bereits abgelaufen, können sie rückwirkend verlängert werden,
insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen
Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die Behörde kann die Verlängerung der Frist
nach § 32 mit einer Nebenbestimmung verbinden. 

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name
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Name
99: Sonstige Beteiligungsform

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

14 Voraussetzungen prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 20 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__20.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 20 SGB X (Untersuchungsgrundsatz)
(1)
Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und
Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der
Beteiligten ist sie nicht gebunden.
(2)
Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten
günstigen Umstände zu berücksichtigen.
(3)
Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die
in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die
Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Genehmigungsbescheid erlassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 31a SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__31a.html

§ 33 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__33.html

§ 35 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__35.html

§ 31 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__31.html

§ 36 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__36.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 31 SGB X (Begriff des Verwaltungsaktes)
Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet
des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen
gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach
allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet
oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch
die Allgemeinheit betrifft.
 
§ 31a SGB X (Vollständig automatisierter Erlass eines Verwaltungsaktes)
 
Ein Verwaltungsakt kann vollständig durch automatische Einrichtungen
erlassen werden, sofern kein Anlass besteht, den Einzelfall durch Amtsträger
zu bearbeiten. Setzt die Behörde automatische Einrichtungen zum Erlass von
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Verwaltungsakten ein, muss sie für den Einzelfall bedeutsame tatsächliche
Angaben des Beteiligten berücksichtigen, die im automatischen Verfahren nicht
ermittelt würden.
 
§ 33 SGB X (Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.
 
(2)
Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise
erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch
zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene
dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben
Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 36a Abs. 2 des Ersten Buches findet
insoweit keine Anwendung.
 
(3)
Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende
Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des
Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Wird für
einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet
ist, die elektronische Form verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde
liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat
die erlassende Behörde erkennen lassen. Im Fall des § 36a Absatz 2 Satz 4
Nummer 3 des Ersten Buches muss die Bestätigung nach § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen
lassen.
 
(4)
Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 36a Abs. 2 des Ersten Buches
erforderliche Signatur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit
vorgeschrieben werden.
 
(5)
Bei einem Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen
erlassen wird, können abweichend von Absatz 3 Satz 1 Unterschrift und
Namenswiedergabe fehlen; bei einem elektronischen Verwaltungsakt muss
auch das der Signatur zugrunde liegende Zertifikat nur die erlassende Behörde
erkennen lassen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet
werden, wenn derjenige, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von
ihm betroffen wird, auf Grund der dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des
Verwaltungsaktes eindeutig erkennen kann.
 
§ 35 SGB X (Begründung des Verwaltungsaktes)
(1)
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Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch
bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe
mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die
Begründung von Ermessensentscheidungen muss auch die Gesichtspunkte
erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens
ausgegangen ist.
(2)
Einer Begründung bedarf es nicht,
1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und der
Verwaltungsakt nicht in Rechte eines anderen eingreift,
2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von
ihm betroffen wird, die Auffassung der Behörde über die Sach- und Rechtslage
bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn ohne weiteres erkennbar ist,
3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder
Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlässt und die
Begründung nach den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist,
4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt,
5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird.
(3)
In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ist der Verwaltungsakt schriftlich oder
elektronisch zu begründen, wenn der Beteiligte, dem der Verwaltungsakt bekannt
gegeben ist, es innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe verlangt.
 
§ 36 SGB X (Rechtsbehelfsbelehrung)
Erlässt die Behörde einen schriftlichen Verwaltungsakt oder bestätigt sie
schriftlich einen Verwaltungsakt, ist der durch ihn beschwerte Beteiligte über den
Rechtsbehelf und die Behörde oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf
anzubringen ist, deren Sitz, die einzuhaltende Frist und die Form schriftlich
zu belehren. Erlässt die Behörde einen elektronischen Verwaltungsakt oder
bestätigt sie elektronisch einen Verwaltungsakt, hat die Rechtsbehelfsbelehrung
nach Satz 1 elektronisch zu erfolgen. 

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Genehmigungsbescheid

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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16 Über Ergänzung von Nebenbestimmungen entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 32 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__32.html

§ 39 SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__39.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 32 SGB X (Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt)
(1)
Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer
Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift
zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen
Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden.
(2)
Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem
Ermessen erlassen werden mit
1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem
bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt
(Befristung),
2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung
oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses
abhängt (Bedingung),
3. einem Vorbehalt des Widerrufs
oder verbunden werden mit
4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder
Unterlassen vorgeschrieben wird (Auflage),
5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung
einer Auflage.
(3)
Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht
zuwiderlaufen.
 
§ 39 SGB I (Ermessensleistungen)
(1)
Sind die Leistungsträger ermächtigt, bei der Entscheidung über Sozialleistungen
nach ihrem Ermessen zu handeln, haben sie ihr Ermessen entsprechend
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dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des
Ermessens einzuhalten. Auf pflichtgemäße Ausübung des Ermessens besteht
ein Anspruch.
(2)
Für Ermessensleistungen gelten die Vorschriften über Sozialleistungen, auf die
ein Anspruch besteht, entsprechend, soweit sich aus den Vorschriften dieses
Gesetzbuchs nichts Abweichendes ergibt.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Nebenbestimmungen ergänzen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 32 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__32.html

§ 39 SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__39.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 32 SGB X (Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt)
(1)
Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer
Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift
zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen
Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden.
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(2)
Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem
Ermessen erlassen werden mit
1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem
bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt
(Befristung),
2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung
oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses
abhängt (Bedingung),
3. einem Vorbehalt des Widerrufs
oder verbunden werden mit
4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder
Unterlassen vorgeschrieben wird (Auflage),
5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung
einer Auflage.
(3)
Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht
zuwiderlaufen.
 
§ 39 SGB I (Ermessensleistungen)
(1)
Sind die Leistungsträger ermächtigt, bei der Entscheidung über Sozialleistungen
nach ihrem Ermessen zu handeln, haben sie ihr Ermessen entsprechend
dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des
Ermessens einzuhalten. Auf pflichtgemäße Ausübung des Ermessens besteht
ein Anspruch.
(2)
Für Ermessensleistungen gelten die Vorschriften über Sozialleistungen, auf die
ein Anspruch besteht, entsprechend, soweit sich aus den Vorschriften dieses
Gesetzbuchs nichts Abweichendes ergibt.

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 2: Aktualisierung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Genehmigungsbescheid bekanntgeben (Teilprozess)
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RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 37 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__37.html

§ 39 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__39.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 37 SGB X (Bekanntgabe des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er
bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt,
kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenommen werden.
 
(2)
Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt
wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein
Verwaltungsakt, der im Inland oder Ausland elektronisch übermittelt wird, gilt
am dritten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn
der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im
Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt
des Zugangs nachzuweisen.
 
(2a)
Mit Einwilligung des Beteiligten können elektronische Verwaltungsakte
dadurch bekannt gegeben werden, dass sie von dem Beteiligten oder seinem
Bevollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden. Die
Behörde hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der
berechtigten Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr
gespeichert werden kann. Der Verwaltungsakt gilt am Tag nach dem Abruf als
bekannt gegeben. Wird der Verwaltungsakt nicht innerhalb von zehn Tagen
nach Absenden einer Benachrichtigung über die Bereitstellung abgerufen, wird
diese beendet. In diesem Fall ist die Bekanntgabe nicht bewirkt; die Möglichkeit
einer erneuten Bereitstellung zum Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise
bleibt unberührt.
 
(2b)
Abweichend von Absatz 2a gilt für die Verfahren der Krankenkassen,
der Bundesagentur für Arbeit und der Träger der Grundsicherung für
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Arbeitsuchende Folgendes: Mit Einwilligung des Beteiligten können elektronische
Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem sie dem Beteiligten zum
Abruf über öffentlich zugängliche Netze bereitgestellt werden. Die Einwilligung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Behörde hat
zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der berechtigten
Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert
werden kann. Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt am dritten Tag
nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung
des Verwaltungsaktes an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben.
Im Zweifel hat die Behörde den Zugang der Benachrichtigung nachzuweisen.
Kann die Behörde den von der abrufberechtigten Person bestrittenen Zugang
der Benachrichtigung nicht nachweisen, gilt der Verwaltungsakt an dem Tag
als bekannt gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den Verwaltungsakt
abgerufen hat. Das Gleiche gilt, wenn die abrufberechtigte Person unwiderlegbar
vorträgt, die Benachrichtigung nicht innerhalb von drei Tagen nach der
Absendung erhalten zu haben. Die Möglichkeit einer erneuten Bereitstellung zum
Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise bleibt unberührt.
 
(3)
Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf auch dann
öffentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten
untunlich ist.
 
(4)
Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen
Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil in der
jeweils vorgeschriebenen Weise entweder ortsüblich oder in der sonst für
amtliche Veröffentlichungen vorgeschriebenen Art bekannt gemacht wird. In der
Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung
eingesehen werden können. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der
Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein
hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung
folgende Tag bestimmt werden.
 
(5)
Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung
bleiben unberührt.
 
§ 39 SGB X (Wirksamkeit des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder
der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt
gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er
bekannt gegeben wird.
(2)
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Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf
oder auf andere Weise erledigt ist.
(3)
Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Genehmigungsbescheid 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Erfordernis Anhörung prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 24 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__24.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 24 SGB X (Anhörung Beteiligter)
(1)
Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift,
ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen
Tatsachen zu äußern.
 
(2)
Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen
Interesse notwendig erscheint,
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2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen
Frist in Frage gestellt würde,
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag
oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen
werden soll,
4. Allgemeinverfügungen oder gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl
erlassen werden sollen,
5. einkommensabhängige Leistungen den geänderten Verhältnissen angepasst
werden sollen,
6. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen oder
7. gegen Ansprüche oder mit Ansprüchen von weniger als 70 Euro aufgerechnet
oder verrechnet werden soll; Nummer 5 bleibt unberührt.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

20 Anhörung durchführen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 20

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 21 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__21.html

§ 24 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__24.html

§ 12 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__12.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 12 SGB X (Beteiligte)
(1)
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Beteiligte sind
1.    Antragsteller und Antragsgegner,
2.    diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder gerichtet
hat,
3.    diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag
schließen will oder geschlossen hat,
4.    diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren
hinzugezogen worden sind.
(2)
Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche
Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt werden können, als
Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens rechtsgestaltende
Wirkung für einen Dritten, ist dieser auf Antrag als Beteiligter zu dem Verfahren
hinzuzuziehen; soweit er der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von der
Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.
(3)
Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen,
wird dadurch nicht Beteiligter.
 
§ 21 SGB X (Beweismittel)
(1)
Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann
insbesondere
1. Auskünfte jeder Art, auch elektronisch und als elektronisches Dokument,
einholen,
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen oder die
schriftliche oder elektronische Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und
Zeugen einholen,
3. Urkunden und Akten beiziehen,
4. den Augenschein einnehmen.
Urkunden und Akten können auch in elektronischer Form beigezogen werden, es
sei denn, durch Rechtsvorschrift ist etwas anderes bestimmt.
 
(2)
Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie
sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben.
Eine weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken,
insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen oder zur Aussage,
besteht nur, soweit sie durch Rechtsvorschrift besonders vorgesehen ist.
 
(3)
Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder
zur Erstattung von Gutachten, wenn sie durch Rechtsvorschrift vorgesehen
ist. Eine solche Pflicht besteht auch dann, wenn die Aussage oder die
Erstattung von Gutachten im Rahmen von § 407 der Zivilprozessordnung

Seite 42 von 68
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Musterprozess Verwaltungsakt nach SGB X erlassen 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

zur Entscheidung über die Entstehung, Erbringung, Fortsetzung, das
Ruhen, die Entziehung oder den Wegfall einer Sozialleistung sowie deren
Höhe unabweisbar ist. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das
Recht, ein Zeugnis oder ein Gutachten zu verweigern, über die Ablehnung
von Sachverständigen sowie über die Vernehmung von Angehörigen des
öffentlichen Dienstes als Zeugen oder Sachverständige gelten entsprechend.
Falls die Behörde Zeugen, Sachverständige und Dritte herangezogen hat,
erhalten sie auf Antrag in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes eine Entschädigung oder Vergütung; mit
Sachverständigen kann die Behörde eine Vergütung vereinbaren.
 
(4)
Die Finanzbehörden haben, soweit es im Verfahren nach diesem Gesetzbuch
erforderlich ist, Auskunft über die ihnen bekannten Einkommens- oder
Vermögensverhältnisse des Antragstellers, Leistungsempfängers,
Erstattungspflichtigen, Unterhaltsverpflichteten, Unterhaltsberechtigten oder der
zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder zu erteilen.
 
§ 24 SGB X (Anhörung Beteiligter)
(1)
Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift,
ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen
Tatsachen zu äußern.
 
(2)
Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen
Interesse notwendig erscheint,
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen
Frist in Frage gestellt würde,
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag
oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen
werden soll,
4. Allgemeinverfügungen oder gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl
erlassen werden sollen,
5. einkommensabhängige Leistungen den geänderten Verhältnissen angepasst
werden sollen,
6. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen oder
7. gegen Ansprüche oder mit Ansprüchen von weniger als 70 Euro aufgerechnet
oder verrechnet werden soll; Nummer 5 bleibt unberührt.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Anhörung 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

2: Anhörung

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

21 Ablehnungsbescheid erlassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 21

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 33 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__33.html

§ 35 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__35.html

§ 31 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__31.html
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 36 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__36.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 31 SGB X (Begriff des Verwaltungsaktes)
Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet
des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen
gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach
allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet
oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch
die Allgemeinheit betrifft.
 
§ 33 SGB X (Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.
 
(2)
Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise
erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch
zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene
dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben
Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 36a Abs. 2 des Ersten Buches findet
insoweit keine Anwendung.
 
(3)
Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende
Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des
Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Wird für
einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet
ist, die elektronische Form verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde
liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat
die erlassende Behörde erkennen lassen. Im Fall des § 36a Absatz 2 Satz 4
Nummer 3 des Ersten Buches muss die Bestätigung nach § 5 Absatz 5 des De-
Mail-Gesetzes die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen
lassen.
 
(4)
Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 36a Abs. 2 des Ersten Buches
erforderliche Signatur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit
vorgeschrieben werden.
 
(5)
Bei einem Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen
erlassen wird, können abweichend von Absatz 3 Satz 1 Unterschrift und
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Namenswiedergabe fehlen; bei einem elektronischen Verwaltungsakt muss
auch das der Signatur zugrunde liegende Zertifikat nur die erlassende Behörde
erkennen lassen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet
werden, wenn derjenige, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von
ihm betroffen wird, auf Grund der dazu gegebenen Erläuterungen den Inhalt des
Verwaltungsaktes eindeutig erkennen kann.
 
§ 35 SGB X (Begründung des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch
bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe
mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die
Begründung von Ermessensentscheidungen muss auch die Gesichtspunkte
erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens
ausgegangen ist.
(2)
Einer Begründung bedarf es nicht,
1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und der
Verwaltungsakt nicht in Rechte eines anderen eingreift,
2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von
ihm betroffen wird, die Auffassung der Behörde über die Sach- und Rechtslage
bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn ohne weiteres erkennbar ist,
3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder
Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlässt und die
Begründung nach den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist,
4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt,
5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird.
(3)
In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ist der Verwaltungsakt schriftlich oder
elektronisch zu begründen, wenn der Beteiligte, dem der Verwaltungsakt bekannt
gegeben ist, es innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe verlangt.
 
§ 36 SGB X (Rechtsbehelfsbelehrung)
Erlässt die Behörde einen schriftlichen Verwaltungsakt oder bestätigt sie
schriftlich einen Verwaltungsakt, ist der durch ihn beschwerte Beteiligte über den
Rechtsbehelf und die Behörde oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf
anzubringen ist, deren Sitz, die einzuhaltende Frist und die Form schriftlich
zu belehren. Erlässt die Behörde einen elektronischen Verwaltungsakt oder
bestätigt sie elektronisch einen Verwaltungsakt, hat die Rechtsbehelfsbelehrung
nach Satz 1 elektronisch zu erfolgen.

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Ablehnungsbescheid

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

22 Ablehnungsbescheid bekanntgeben (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 22

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 37 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__37.html

§ 39 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__39.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 37 SGB X (Bekanntgabe des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für den er
bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt,
kann die Bekanntgabe ihm gegenüber vorgenommen werden.
 
(2)
Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt
wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein
Verwaltungsakt, der im Inland oder Ausland elektronisch übermittelt wird, gilt
am dritten Tag nach der Absendung als bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn
der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im
Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt
des Zugangs nachzuweisen.
 
(2a)
Mit Einwilligung des Beteiligten können elektronische Verwaltungsakte
dadurch bekannt gegeben werden, dass sie von dem Beteiligten oder seinem

Seite 47 von 68
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Musterprozess Verwaltungsakt nach SGB X erlassen 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Bevollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze abgerufen werden. Die
Behörde hat zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der
berechtigten Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr
gespeichert werden kann. Der Verwaltungsakt gilt am Tag nach dem Abruf als
bekannt gegeben. Wird der Verwaltungsakt nicht innerhalb von zehn Tagen
nach Absenden einer Benachrichtigung über die Bereitstellung abgerufen, wird
diese beendet. In diesem Fall ist die Bekanntgabe nicht bewirkt; die Möglichkeit
einer erneuten Bereitstellung zum Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise
bleibt unberührt.
 
(2b)
Abweichend von Absatz 2a gilt für die Verfahren der Krankenkassen,
der Bundesagentur für Arbeit und der Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende Folgendes: Mit Einwilligung des Beteiligten können elektronische
Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem sie dem Beteiligten zum
Abruf über öffentlich zugängliche Netze bereitgestellt werden. Die Einwilligung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Behörde hat
zu gewährleisten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung der berechtigten
Person möglich ist und der elektronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert
werden kann. Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt am dritten Tag
nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung
des Verwaltungsaktes an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben.
Im Zweifel hat die Behörde den Zugang der Benachrichtigung nachzuweisen.
Kann die Behörde den von der abrufberechtigten Person bestrittenen Zugang
der Benachrichtigung nicht nachweisen, gilt der Verwaltungsakt an dem Tag
als bekannt gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den Verwaltungsakt
abgerufen hat. Das Gleiche gilt, wenn die abrufberechtigte Person unwiderlegbar
vorträgt, die Benachrichtigung nicht innerhalb von drei Tagen nach der
Absendung erhalten zu haben. Die Möglichkeit einer erneuten Bereitstellung zum
Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise bleibt unberührt.
 
(3)
Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf auch dann
öffentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten
untunlich ist.
 
(4)
Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen
Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil in der
jeweils vorgeschriebenen Weise entweder ortsüblich oder in der sonst für
amtliche Veröffentlichungen vorgeschriebenen Art bekannt gemacht wird. In der
Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung
eingesehen werden können. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der
Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein
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hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung
folgende Tag bestimmt werden.
 
(5)
Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung
bleiben unberührt.
 
§ 39 SGB X (Wirksamkeit des Verwaltungsaktes)
(1)
Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder
der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt
gegeben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er
bekannt gegeben wird.
(2)
Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf
oder auf andere Weise erledigt ist.
(3)
Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Ablehnungsbescheid 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

23 Widerspruch entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 23
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Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__62.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 SGB X (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten, wenn
der Sozialrechtsweg gegeben ist, das Sozialgerichtsgesetz, wenn der
Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, die Verwaltungsgerichtsordnung und
die zu ihrer Ausführung ergangenen Rechtsvorschriften, soweit nicht durch
Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im Übrigen gelten die Vorschriften dieses
Gesetzbuches

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Widerspruch nach SGG

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Widerspruch nach SGG 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

24 Widerspruchsverfahren einleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 24

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__62.html
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RAG-Beschreibung (FIM) § 62 SGB X (Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte)
Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten, wenn
der Sozialrechtsweg gegeben ist, das Sozialgerichtsgesetz, wenn der
Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, die Verwaltungsgerichtsordnung und
die zu ihrer Ausführung ergangenen Rechtsvorschriften, soweit nicht durch
Gesetz etwas anderes bestimmt ist; im Übrigen gelten die Vorschriften dieses
Gesetzbuches

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Widerspruch nach SGG 99: Keine Vorgabe Behörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

25 Antrag weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 25

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 2 SGB X 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_10/__2.html

§ 16 SGB I 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_1/__16.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 2 SGB X (Örtliche Zuständigkeit)
(1)
Sind mehrere Behörden örtlich zuständig, entscheidet die Behörde, die zuerst mit
der Sache befasst worden ist, es sei denn, die gemeinsame Aufsichtsbehörde
bestimmt, dass eine andere örtlich zuständige Behörde zu entscheiden hat.
Diese Aufsichtsbehörde entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, wenn
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sich mehrere Behörden für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn
die Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame
Aufsichtsbehörde, treffen die Aufsichtsbehörden die Entscheidung gemeinsam.
 
(2)
Ändern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens die die Zuständigkeit
begründenden Umstände, kann die bisher zuständige Behörde das
Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der
Beteiligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens dient
und die nunmehr zuständige Behörde zustimmt.
 
(3)
Hat die örtliche Zuständigkeit gewechselt, muss die bisher zuständige Behörde
die Leistungen noch solange erbringen, bis sie von der nunmehr zuständigen
Behörde fortgesetzt werden. Diese hat der bisher zuständigen Behörde die nach
dem Zuständigkeitswechsel noch erbrachten Leistungen auf Anforderung zu
erstatten. § 102 Abs. 2 gilt entsprechend.
 
(4)
Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen jede Behörde örtlich
zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Die nach
den besonderen Teilen dieses Gesetzbuchs örtlich zuständige Behörde ist
unverzüglich zu unterrichten.
 
 
§ 16 SGB I (Antragstellung)
(1)
Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger zu stellen.
Sie werden auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen Gemeinden
und bei Personen, die sich im Ausland aufhalten, auch von den amtlichen
Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland entgegengenommen.
(2)
Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für die
Sozialleistung nicht zuständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland im Ausland gestellt werden, sind unverzüglich
an den zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. Ist die Sozialleistung von
einem Antrag abhängig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er
bei einer der in Satz 1 genannten Stellen eingegangen ist.
(3)
Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß unverzüglich klare
und sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Antrag 99: Keine Vorgabe Leistungsträger

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert
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Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Anhörung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Antrag abgelehnt/ Antrag mit Nebenbestimmungen genehmigt (Rechtsbehelfsverfahren
eingeleitet) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag abgelehnt/ Antrag mit Nebenbestimmungen genehmigt (bestandskräftig) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag erhalten (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag genehmigt (bestandskräftig) (Endereignis)
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DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag weitergeleitet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antragsberechtigung liegt vor? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Antragsteller (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Antragstellende Person

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert
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Behörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Behörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Bestimmte Frist für Rückmeldung abgelaufen (Zwischenereignis (angeheftet))

ALLGEMEIN

Angeheftet an Angaben klären

EREIGNISTYP

Typ unterbrechend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Darstellung unterhalb

Dolmetscher / Übersetzer (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein
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PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Dolmetscher

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Ereignisbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen
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Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen
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Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen
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Gericht (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gericht

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Ist ein Ablehnungsbescheid erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Klärung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten
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Leistungsträger (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Leistungsträger

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Mitteilung über eingereichte Klage (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Nebenbestimmungen ergänzen? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG
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Darstellung (Name) unten

Nebenbestimmungen erteilt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Soll eine Übersetzung angefordert werden? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Soll eine Übersetzung angefordert werden? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Textanmerkung (Textanmerkung)

separater Prozess: darf wegen Zirkelbezug nicht verlinkt werden

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

Warum ist das Gericht ein zugeklappter Pool?
Die Darstellung der Prozesse der Legislative und Judikative ist zwar mit der FIM-Methodik möglich (siehe Codeliste
Verfahrensart), jedoch fokussiert sich FIM auf die Erstellung der Stammprozesse der öffentlichen Verwaltung (Exekutive),
d. h. die Institutionen der Legislative und Judikative sollen in den FIM-Stammprozessen als zugeklappte Pools dargestellt
werden.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

kann in best. Fällen auch RAG "Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum" zugeordnet werden

Arten von Nebenbestimmungen:
Befristung (sofern nicht gesetzlich bestimmt - wie z. B. Geltungsdauer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung),
Bedingung,
Widerrufsvorbehalt,
Auflage (= separater Verwaltungsakt, aber hier erfolgt kein neuer Zuschnitt),
Auflagenvorbehalt,
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Modifizierte Auflage

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

separater Prozess

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

separater Prozess: darf wegen Zirkelbezug nicht verlinkt werden

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

Schriftformerfordernis besteht grundsätzlich nach SGB X nicht

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

Sofern es sich um einen Ermessensakt handelt, ist die Entscheidung über die Genehmigung/Bewilligung/Erteilung/
Gewährung zu ergänzen. Ein Durchführungsakt (gebundener Verwaltungsakt) hingegen darf keine Entscheidung über die
Genehmigung/Bewilligung/Erteilung/Gewährung enthalten.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)

In begründeten Fällen Anforderung einer beglaubigten oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher
oder Übersetzer angefertigten Übersetzung

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein
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Unterlagen in Amtsprache (deutsch)? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Verwaltungsakt nach SGB X erlassen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Verwaltungsakt nach SGB X erlassen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Voraussetzung für eine Genehmigung erfüllt? (Exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Voraussetzungen erfüllt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Widerspruch bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Widerspruch erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja
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DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

bei Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Monat vergangen/ ohne Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Jahr
vergangen (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

exkl Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

gesetzliche Vertretung (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein
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PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gesetzliche Vertretung

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

nicht unverzüglich (Zwischenereignis (angeheftet))

EREIGNISTYP

Typ unterbrechend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Darstellung unterhalb

nicht zuständiger Leistungsträger, Gemeinde, Auslandsvertretung (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Behörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Seite 67 von 68
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Musterprozess Verwaltungsakt nach SGB X erlassen 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

zuständiger Leistungsträger (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Leistungsträger

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert
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